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Öffentlich Gemeindevertretung Ückeritz Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Usedom-
Süd und vom Unternehmen Petersen + Co GmbH geprüften Jahresabschluss für das 
Städtebauliche Sondervermögen der Gemeinde Ückeritz zum 31.12.2016 i. d. F. vom 
Oktober 2018 fest. 

Die Bilanzsumme beträgt 560.748,80 €
Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung beträgt 0,00 € 
Das Jahresergebnis der Finanzrechnung beträgt -184.172,68 €

Kontostand zum 31.12. 87.696,57 €

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag der Ergebnisrechnung beträgt „Null“, folglich wird nichts 
gemäß § 44 GemHVO-Doppik auf neue Rechnung vorgetragen.

Sachverhalt:
Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Unternehmen Petersen + Co GmbH haben den 
Jahresabschluss der Gemeinde Ückeritz für das Städtebauliche Sondervermögen zum 
31.12.2016 gemäß § 3a KPG geprüft und in ihren Prüfungsberichten und abschließenden 
Prüfungsvermerken zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks ist 
dieser Vorlage beigefügt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt.

Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen, der 
Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses des Städtebaulichen 
Sondervermögens der Gemeinde Ückeritz zum 31.12.2016 zu empfehlen.
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

1. Ausgangssituation 

Die Gemeinde Ückeritz stellte im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen 

Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR-MV) ihr Rechnungswesen von kammera-

ler Buchführung auf die doppelte Buchführung in Konten um (DOPPIK). Die Aufnah-

me des doppischen Echtbetriebes erfolgte zum 01.01.2012. Gemäß § 64 Abs. 2 

i.V.m. § 64 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV-MV) ist ab diesem Zeitpunkt auch für das städtebauliche Sondervermögen ein 

Jahresabschluss nach den Vorschriften des 4. Abschnittes der KV-MV zu erstellen. 

Gemäß § 60 Abs. 1 KV-MV hat das städtebauliche Sondervermögen zum Schluss 

eines Haushalsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er muss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln und ist zu 

erläutern. Das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres ist nachzuwei-

sen. 

Der Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens besteht gemäß § 60 

Abs. 2 KV-MV in Verbindung mit dem Leitfaden zur bilanziellen Behandlung des 

städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rech-

nungswesen (NKHR-MV) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz 

und dem Anhang. Als Anlagen zum Jahresabschluss ist der Rechenschaftsbericht, 

die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und 

eine Übersicht über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltser-

mächtigungen beizufügen. 

Die Gemeindevertretung beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresab-

schlusses, sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des 

Bürgermeisters (§ 60 Abs. 5 KV-MV). 

Die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Entlas-

tung sind der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und öffentlich be-

kannt zu machen (§ 60 Abs. 6 KV-MV). 
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

2. Prüfungsauftrag 

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist nach § 1 Abs. 4 des Kommunalprüfungsge-

setz Mecklenburg-Vorpommern (KPG M-V) für die örtliche Prüfung des Jahresab-

schlusses zuständig. Dabei kann er sich eines sachverständigen Dritten als Prüfer 

bedienen (§ 1 Abs. 5 KPG M-V). Der Amtsausschuss hat uns, als sachverständigen 

Dritten, mit Beschluss Nr. 0036/15 vom 17.09.2015, mit der Prüfung des Jahresab-

schlusses beauftragt. 

Bei der Prüfung sind im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindehaushaltsver-

ordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), der Gemeindekassenverordnung-Doppik 

(GemKVO-Doppik), Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-

Doppik und die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern zu 

berücksichtigen. Hinzu kommen die gesetzlichen Besonderheiten für das städtebau-

liche Sondervermögen, die sich u. a. aus dem Baugesetzbuch § 136 und 165 erge-

ben. 

 

 

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Im Rahmen des definierten Prüfungsauftrages wurde der Jahresabschluss mit seinen 

Bestandteilen und Anlagen dahingehend geprüft, ob der Jahresabschluss ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des städtebaulichen Sondervermögens unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Dabei ist die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften zu berücksichtigen und die Buchführung, die Inventur und das Inventar 

einzubeziehen. 

Der Rechenschaftsbericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss und 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob der Re-

chenschaftsbericht insgesamt eine zutreffende Situation der Lage des städtebauli-

chen Sondervermögens vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

Die Prüfung beinhaltet u.a., ob: 

n die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 

begründet und belegt worden sind, 

n bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei 

der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften ver-

fahren worden ist, 

n das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

n der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und 

n der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Prüfungsinhalt waren die Geschäftsvorfälle, die dem Zeitraum vom 01. Januar bis 31. 

Dezember 2016 zugeordnet wurden. Gegenstand der Prüfung waren u.a. die uns zur 

Verfügung gestellten Unterlagen zu dem Nachweis des Vermögens und der Schul-

den. 

Im Rahmen der Prüfung wurden viele Einzelfallprüfungen durchgeführt. Hierzu zähl-

ten insbesondere folgende Prüfungshandlungen: 

n die Inaugenscheinnahme der Baubuch-Saldenliste des Sanierungsträgers, 

n der Abgleich mit dem Jahresabschluss der Gemeinde Ückeritz, 

n die Einholung von Bestätigungen, 

n die Berechnung der Wertermittlung. 
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

4. Grundsätzliche Feststellungen 

4.1. Feststellungen zur Bilanz 

Die folgenden Feststellungen sind unter Berücksichtigung des Auftragsumfangs auf 

die wesentlichen Bilanzpositionen begrenzt. 

 

 

4.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

Im städtebaulichen Sondervermögen werden bei den immateriellen Vermögensge-

genständen grundsätzlich nur geleistete Zuwendungen an Dritte, soweit die geleiste-

ten Zuwendungen einer vereinbarten zeitlichen Zweckbindung unterliegen, ausge-

wiesen. Die ursprünglichen gezahlten Zuwendungsbeträge sind die bis zum Bilanz-

stichtag aufgelaufenen Abschreibungen abzuziehen. Hier wird unterstellt, dass die 

geleisteten Zuwendungen für die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermö-

gensgegenständen beim Zuwendungsempfänger verwendet wurden. Ansonsten gilt 

§ 37 (1) GemHVO-Doppik 

Im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens Ückeritz werden keine 

geleisteten Zuwendungen an Dritte ausgewiesen. 
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

4.1.2. Finanzanlagen 

Im städtebaulichen Sondervermögen werden bei den Finanzanlagen grundsätzlich 

nur ausgereichte Darlehen � auch Ausleihungen genannt - ausgewiesen. Dabei sind 

die Ausleihungen in Höhe des ausgezahlten Darlehensbetrags abzüglich der bereits 

erfolgten Tilgungen anzusetzen. Soweit Tilgungen bereits fällig, aber noch geleistet 

wurden, sind diese nicht zu berücksichtigen. Die ausgereichten Darlehen sind dabei 

in einer Darlehensübersicht dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen. 

Im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens Ückeritz werden keine 

Ausleihungen ausgewiesen. 

 

 

4.1.3. Vorräte 

Privat nutzbare Objekte (D.4-Objekte) 

Unter der Position der privat nutzbaren Objekte, auch als D.4-Objekte bzw.                

-Vermögen bezeichnet, werden Gebäude und Grundstücke ausgewiesen, die zur 

Veräußerung an Dritte vorgesehen sind. Ein Ausweis von verkauften Gebäuden und 

Grundstücken erfolgt nicht beim städtebaulichen Sondervermögen. Aufwendungen 

und Investitionen an privat nutzbaren Objekten werden im Jahresabschluss des 

Sondervermögens ausgewiesen. 

Im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens Ückeritz werden privat 

nutzbare Objekte in Höhe von rd. T� 73 ausgewiesen.  
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

Öffentlich nutzbare Objekte 

Unter der Position der öffentlich nutzbaren Objekte werden Maßnahmen für Grund-

stücke der Gemeinde ausgewiesen, die nach erfolgter Abrechnung bzw. Erstellung 

an die Gemeinde übergeben werden. Ein Ausweis von fertiggestellten bzw. abge-

rechneten Maßnahmen erfolgt nicht beim städtebaulichen Sondervermögen. Die ge-

meindlichen öffentlich nutzbaren Grundstücke werden grundsätzlich nicht in das 

Sondervermögen überführt und sind somit im Kernhaushalt der Gemeinde zu bilan-

zieren. Lediglich die erfolgten Baumaßnahmen im Rahmen des städtebaulichen 

Sondervermögens werden im Jahresabschluss des Sondervermögens als �unfertige 

Erzeugnisse, unfertige Leistungen� bilanziert. Mit der Übergabe an die Gemeinde 

werden diese ausgebucht. 

Im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens Ückeritz werden öffent-

lich nutzbare Objekte in Höhe von rd. T� 400 ausgewiesen. 

 

Noch nicht weiterberechnete Betriebskosten 

Unter der Position nicht weiterberechnete Betriebskosten werden noch nicht abge-

rechnete Betriebskosten aus der Verwaltung von D.4-Objekten gegenüber Mietern 

ausgewiesen. 

Im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens Ückeritz werden keine 

unfertigen Leistungen aus Betriebskosten ausgewiesen. 
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

4.1.4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Bewertung von Forderungen erfolgt zum Nominalwert. Der Nachweis von Forde-

rungen erfolgt anhand von Offenen-Posten-Listen aus dem Geschäftsbereich. 

Der gesamte Forderungsbestand ist auf Werthaltigkeit hin zu prüfen. Dabei sind un-

einbringliche oder nur zum Teil einbringliche Forderungen wertzuberichtigen. Die 

Höhe der Wertberichtigung der Forderung orientiert sich an dem Alter der Forderung. 

Bei der Wertberichtung sind alle Forderungen nach Zeiträumen und Art z. B. nach 

folgendem Grundsatz zu qualifizieren: 

- Forderungen älter 1 Jahr =  Abschreibung zu 100% 

- Forderungen jünger 1 Jahr = Bewertung nach kritischer Prüfung 

Eine Wertberichtigung der Forderung zu 100% wird bei Vorliegen einer Insolvenz 

oder Zahlungsunfähigkeit des Schuldners gebildet. 

Bei Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen und bei Forderungen, die der 

Aussetzung der Vollziehung unterliegen, wird eine Wertberichtigung, unabhängig von 

ihrem Alter nicht durchgeführt. 

Im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens Ückeritz werden Forde-

rungen ausgewiesen. 

Forderungen im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens gegen die 

Gemeinde sind im Jahresabschluss der Gemeinde spiegelbildlich in gleicher Höhe 

als Verbindlichkeiten gegenüber dem städtebaulichen Sondervermögen auszuwei-

sen. 

Es werden Forderungen gegen die Gemeinde Ückeritz im Jahresabschluss des städ-

tebaulichen Sondervermögens ausgewiesen. Im Jahresabschluss der Gemeinde 

Ückeritz werden entsprechend Verbindlichkeiten gegenüber dem städtebaulichen 

Sondervermögen in selbiger Höhe ausgewiesen. 
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

4.1.5. Wertpapiere des Umlaufvermögens / Liquide Mittel 

Beim städtebaulichen Sondervermögen sind die liquiden Mittel vollständig zu erfas-

sen. Hierbei handelt es sich grundsätzlich auch um alle Bankkonten, Barmittel etc., 

die im Rahmen einer Objektverwaltung von Dritten für das Sondervermögen verwal-

tet werden. 

Der Bestand an liquiden Mittel stimmt mit dem vorgelegten Kontoauszug überein. 

 

 

4.1.6. Eigenkapital 

Das Eigenkapital ergibt sich in der ersten Eröffnungsbilanz als Saldo zwischen Aktiva 

und Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passiven Rechnungs-

abgrenzungsposten. 

Beim städtebaulichen Sondervermögen werden in der allgemeinen Kapitalrücklage 

die Werte für die von der Gemeinde eingebrachten privat nutzbaren Grundstücke 

und Gebäude, welche noch nicht veräußert wurden, ausgewiesen. 

Durch die gesetzlichen Besonderheiten beim städtebaulichen Sondervermögen ent-

stehen im Jahresabschluss keine Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge. 

Im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens Ückeritz wird kein Ei-

genkapital ausgewiesen. 

Ein Jahresergebnis wird nicht ausgewiesen und stimmt mit der Ergebnisrechnung 

überein. 

Entsprechend der Eigenkapitalspiegelmethode, dass bei städtebaulichen Sonder-

vermögen angewendet wird, ist das Eigenkapital des städtebaulichen Sondervermö-

gens als Finanzanlage in der Bilanz der Gemeinde darzustellen. 

Da das städtebauliche Sondervermögen Ückeritz über kein Eigenkapital verfügt, wird 

die Finanzanlage im Jahresabschluss der Gemeinde Ückeritz mit einem Erinne-

rungswert in Höhe von � 1,00 ausgewiesen. 
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

4.1.7. Sonderposten 

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auf der Pas-

sivseite auszuweisen (§ 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik). 

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschrei-

bung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. 

Die Sonderposten bei städtebaulichen Sondervermögen sind wie folgt zu ermitteln: 

Auf die Aktivseite ausgewiesene: 

n geleiteste Zuwendungen an Dritte 

n Ausleihungen an Dritte 

n privat nutzbare Objekte, mit Ausnahme der Objekte, die durch die Gemeinde 

eingebracht wurden 

n Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, mit Ausnahme der Forde-

rungen aus der Objektverwaltung durch Dritte 

n Bankguthaben, mit Ausnahme der Bankguthaben aus der Objektverwaltung 

durch Dritte 

Hiervon werden abgezogen: 

n geleistete Anzahlungen der Gemeinde (entspricht den erhaltenen Anzahlungen 

auf Bestellungen beim Sondervermögen) 

n vom Treuhänder weitergegebene Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen 

und Beiträgen nach dem KAG M-V. 

 

Der daraus ermittelte Betrag ist im Verhältnis der Fördermittelzusagen von Bund, 

Land und Gemeinde sowie Dritter aufzuteilen.  
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
Prüfung Jahresabschluss 2016 

4.1.8. Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen für das bilanzierende Sondervermögen, die 

wirtschaftliche Belastungen nach sich ziehen. 

Eine Verpflichtung des städtebaulichen Sondervermögens liegt vor, wenn diese zur 

Leistung (Zahlung) verpflichtet ist (i. d. R. aufgrund eines Vertrages oder öffentlich-

rechtlicher Regelungen). Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzah-

lungsbetrag anzusetzen (§ 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik), d.h. mit dem Betrag, der zur 

Erfüllung der Zahlungsverpflichtung aufgebracht werden muss. 

Angesetzt sind hier gegenüber Lieferanten und Dienstleistern des städtebaulichen 

Sondervermögens bestehende Verbindlichkeiten. 

 

 

4.1.9. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 

Bei den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen handelt es sich beim städtebauli-

chen Sondervermögen im Wesentlichen um direkte Anzahlungen der Gemeinde für 

Maßnahmen des öffentlichen Bereiches, weitergeleitete Ablösebeträge nach LBauO 

M-V sowie um Vorteilsausgleiche. 

Im Jahresabschluss werden erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen von der Ge-

meinde ausgewiesen. 

Korrespondierend werden im Jahresabschluss der Gemeinde Ückeritz geleistete An-

zahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des städtebaulichen 

Sondervermögens in selbiger Höhe ausgewiesen. 
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Städtebauliches Sondervermögen Ückeritz 
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4.2. Feststellungen zur Ergebnisrechnung 

Die Gesamtergebnisrechnung stellt alle Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres 

den Aufwendungen gegenüber. Das Jahresergebnis wird detailliert und geordnet 

nach Ertrags- und Aufwandsarten ermittelt. Die Ergebnisrechnung ist mit der Bilanz 

verknüpft und entspricht der in der Bilanz ausgewiesenen Veränderung des Eigen-

kapitals. 

Erträge im Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens, die Zuwendun-

gen und Zuschüsse der Gemeinde betreffen, sind in gleicher Höhe als Aufwand im 

Jahresabschluss der Gemeinde darzustellen. Dasselbe gilt für Erträge im Jahresab-

schluss der Gemeinde, die das städtebauliche Sondervermögen betreffen, mit Aus-

nahme der Veränderung der Finanzanlage, die sich aus der Veränderung des Eigen-

kapitals des städtebaulichen Sondervermögens ergibt. 

Die Ergebnisrechnung wurde in Stichproben mithilfe von Auswertungen und dem 

Abgleich mit der Bilanz nachvollzogen. 

Einzelne Kontendurchsichten wurden im Rahmen der Prüfung durchgeführt. 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine wesentlichen Einwendungen 

festgestellt. 

 

 

4.3. Feststellungen zur Finanzrechnung 

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. 

Die Entwicklung der Liquiden Mittel stimmt mit der Entwicklung der Finanzrechnung 

überein. 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine wesentlichen Einwendungen 

festgestellt. 
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4.4. Feststellungen zum Anhang 

Der Anhang ist gemäß 48 GemHVO-Doppik aufzustellen. Der Anhang ist Bestandteil 

des Jahresabschlusses, er soll Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und 

den Positionen der Ergebnisrechnung enthalten. Gesonderte Angaben sind u.a. ge-

mäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu tätigen. 

Der Anhang wurde auf seine Pflichtangaben hin geprüft. Die Informationen des An-

hangs tragen dazu bei, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 

vermittelt. 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine wesentlichen Einwendungen 

festgestellt. 

 

 

4.5. Feststellungen zum Rechenschaftsbericht 

Der Rechenschaftsbericht ist gemäß § 49 GemHVO-Doppik zu erstellen. Er ist da-

raufhin zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und ob die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des städtebaulichen Sonderver-

mögens zutreffend dargestellt sind. 

Der Rechenschaftsbericht beschreibt die aktuelle wirtschaftliche Lage des städtebau-

lichen Sondervermögens. Die wichtigsten Ergebnisse des städtebaulichen Sonder-

vermögens werden dargestellt, ergänzt um die Rechenschaft über die Haushaltswirt-

schaft. Die Chancen und Risiken des städtebaulichen Sondervermögens werden zu-

treffend dargestellt. 

Der Überblick über die Gesamtlage des städtebaulichen Sondervermögens wird 

durch Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen ergänzt. 

Zusammenfasend kann festgestellt werden, dass der Rechenschaftsbericht mit dem 

Jahresabschluss im Einklang steht und ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögen-, Finanz-, und Ertragslage vermittelt. Im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung wurden keine wesentlichen Einwendungen festgestellt. 
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5. Zusammenfassendes Prüfungsergebnis 

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2016 wurde ordnungsgemäß aus den 

Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen des städtebaulichen Sonder-

vermögens entwickelt. Er entspricht nach Form und Inhalt den Vorschriften des Ge-

meindehaushaltswirtschaftsrechts sowie den analog anzuwendenden handelsrechtli-

chen Vorschriften. 

Es wird mit dieser Prüfung bestätigt, dass 

n die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 

begründet und belegt worden sind, 

n bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei 

der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften ver-

fahren worden ist, 

n das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

n der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und 

n der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

städtebaulichen Sondervermögens. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

städtebaulichen Sondervermögens und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend dar. 

Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt. 

Im Rahmen der Prüfung erfolgte Feststellungen wurden von der Verwaltung berich-

tigt oder sind nicht wesentlich. 

Tangstedt, 26.10.2018 

Kai Petersen 
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